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Wer erhält Elterngeld?
Die Familienleistung Elterngeld können nach § 1 Abs. 1 BEEG Per-
sonen in Anspruch nehmen, die:

� ihre Kinder selbst betreuen und mit diesen in einem Haus-
halt leben

� nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind

� ihren Wohnsitz oder zumindest gewöhnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben

Elterngeld als Lohnersatzleistung
Das Elterngeld ist als Familienleistung in erster Linie dem Ersatz
von Einkommen gewidmet, das durch eine Elternzeit, also die 
Reduzierung der Arbeitszeit zugunsten der Betreuung eines Neu-
geborenen, eingebüßt wird. Das Elterngeld stellt somit eine Lohn-
ersatzleistung dar.

Wenn während der Elternzeit weiterhin eine Tätigkeit ausgeübt
wird, wird das Elterngeld um den Teil reduziert, der als Ersatzleis-
tung nicht benötigt wird: Das Elterngeld beträgt in diesem Fall 67
Prozent der Differenz zwischen dem Nettoerwerbseinkommen vor
der Entbindung und dem während der Elternzeit erzielten Netto-
erwerbseinkommen. Hierdurch wird der Teil des Einkommens
berücksichtigt, der nicht durch Elterngeld zu kompensieren ist
(siehe Kommentierung zu § 2 Abs. 3 BEEG).

Anrechnung von Sozialleistungen

Sozialleistungen, die der Bestreitung des Lebensunterhalts ge-
widmet sind und nicht auf Grund der Entbindung bzw. der Eltern-
zeit geleistet werden, werden auf das Elterngeld angerechnet, 
soweit dieses 300 EUR übersteigt. Es verbleibt in jedem Fall ein
Mindestelterngeld von 300 EUR, selbst wenn der übrige Teil des
Elterngeldes auf Grund eines Sozialtransfers wie beispielsweise
Arbeitslosengeld entfallen sollte (siehe Kommentierung zu § 3
Abs. 2 BEEG). 
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Wirkung des Elterngeldes auf andere Sozialleistungen

Das Elterngeld dient vornehmlich der Deckung des Lebensunter-
halts in der Phase der frühkindlichen Betreuung. Sollte eine be-
rechtigte Person trotz des Elterngeldes im Sinne des § 9 SGB II be-
dürftig sein, ist das Elterngeld als Einkommen im Sinne des § 11
SGB II auf das Arbeitslosengeld II anzurechnen. Es bleibt jedoch in
jedem Fall ein Betrag von 300 EUR beim Arbeitslosengeld II un-
berücksichtigt (§ 11 Abs. 3a SGB II). Somit behält der Elterngeldbe-
rechtigte wie beim Erziehungsgeld einen Betrag von 300 EUR zu-
sätzlich zum Arbeitslosengeld II zu seiner Disposition.

Elterngeld und Steuerprogression
Das Elterngeld selbst ist nicht steuerpflichtig. Gleichwohl wird es in
der Steuerprogression berücksichtigt. Was sich zunächst wider-
sprüchlich anhört, wird bei genauerer Betrachtung anhand eines
Beispiels deutlich.

Beispiel:

Frau Müller erhält ein Elterngeld von monatlich 1000 EUR
(Steuerklasse V) und hat einen Ehepartner mit einem Brutto-
einkommen von 2500 EUR (Steuerklasse III).

Das Elterngeld wird nicht besteuert, jedoch wird es zum Brut-
toeinkommen des Ehepartners zur Ermittlung des Steuersat-
zes fiktiv addiert. Somit bezieht sich der Steuersatz nicht nur
auf das Bruttoeinkommen des Ehepartners, sondern auf die
Summe beider Einkommen.

Der Steuersatz, der auf Basis der Summierung beider Einkom-
men ermittelt wurde, wird jedoch nicht von der Summe beider
Einkommen eingezogen, sondern lediglich vom Erwerbsein-
kommen.

Somit ist zwar das Elterngeld zur Festsetzung des Steuersatzes
berücksichtigt worden, auf das Elterngeld selbst entfällt je-
doch keine Steuerlast.
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Steuerklassenwechsel vor der Elternzeit

Da das Elterngeld vom bereinigten Nettoerwerbseinkommen er-
mittelt wird, ist der Gedanke, sich hinsichtlich des Elterngeldes
möglichst einkommensoptimierend zu verhalten, nicht nur nach-
vollziehbar, sondern im Hinblick auf die Vermeidung einer Bedürf-
tigkeit im Sinne von SGB II bzw. XII unumgänglich. Die Höhe des El-
terngeldes ist beispielsweise durch die Änderung von Steuerklas-
sen und somit durch die Erhöhung des Nettoerwerbseinkommens
beeinflussbar. Ein Wechsel der Steuerklasse ist bis zum 30. Novem-
ber eines Kalenderjahres möglich. 

Anhand einer Beispielrechnung wird deutlich, wie Einfluss auf die
Höhe des Elterngeldes genommen werden kann.

Beispiel:

Frau Schmid ist verheiratet und lebt in Berlin. Sie erzielt im
Jahr 2006 ein Bruttoerwerbseinkommen von 2000 EUR. Sie
wird nach Lohnsteuerklasse V besteuert. Darüber hinaus er-
hebt ihre Krankenkasse einen Beitrag von 11 Prozent.

Grundzüge des Elterngeldes
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Berechnung mit Steuerklasse V

Brutto 2000,00 EUR
Rentenversicherung 195,00 EUR
Arbeitslosenversicherung 65,00 EUR
Krankenversicherung 128,00 EUR
Pflegeversicherung 22,00 EUR
Soli-Zuschlag 30,36 EUR
Kirchensteuer 49,68 EUR
Lohnsteuer 552,00 EUR

Netto 957,96 EUR

Berechnung mit Steuerklasse III

Brutto 2000,00 EUR
Rentenversicherung 195,00 EUR
Arbeitslosenversicherung 65,00 EUR
Krankenversicherung 128,00 EUR
Pflegeversicherung 22,00 EUR
Soli-Zuschlag – EUR
Kirchensteuer 3,51 EUR
Lohnsteuer 39,00 EUR

Netto 1547,49 EUR

Anhand dieses Berechnungsbeispiels ergibt sich eine Differenz von
589,53 EUR im Nettoerwerbseinkommen.

Berechnung des Elterngeldes mit Anpassung der Steuerklasse:

Berechnung des Durchschnittsarbeitsentgelts 
nach § 2 Abs. 1 BEEG

1. Monat 957,96 EUR
2. Monat 957,96 EUR
3. Monat 957,96 EUR
4. Monat 1547,49 EUR
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5. Monat 1547,49 EUR
6. Monat 1547,49 EUR
7. Monat 1547,49 EUR
8. Monat 1547,49 EUR
9. Monat 1547,49 EUR

10. Monat 1547,49 EUR
11. Monat 1547,49 EUR
12. Monat 1547,49 EUR

Durchschnittliches Einkommen 1400,11 EUR

Einkommen höher als 1000 EUR (§ 2 Abs. 1 BEEG )

Durchschnittliches Nettoerwerbseinkommen 1400,11 EUR 

Elterngeld 67 Prozent 938,07 EUR

Deckelung (höchstens 1800 EUR Elterngeld) ist nicht erforderlich 

Berechnung des Elterngeldes ohne Anpassung der Steuerklasse

Berechnung des Durchschnittsarbeitsentgelts 
nach § 2 Abs. 1 BEEG

1. Monat 957,96 EUR 
2. Monat 957,96 EUR
3. Monat 957,96 EUR
4. Monat 957,96 EUR
5. Monat 957,96 EUR
6. Monat 957,96 EUR
7. Monat 957,96 EUR
8. Monat 957,96 EUR
9. Monat 957,96 EUR

10. Monat 957,96 EUR
11. Monat 957,96 EUR
12. Monat 957,96 EUR

Durchschnittliches Einkommen 957,96 EUR 

Grundzüge des Elterngeldes
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